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Niederschrift
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Niesgrau

Sitzungstermin: Donnerstag, 13.12.2018, 19:00 Uhr

Raum, Ort: Ostseehotel Hunhoi, Hunhoi 3, 24395 Niesgrau

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:15 Uhr

Anwesenheit

Anwesende:

Vorsitz

Herr Thomas Johannsen Amtsvorsteher/Bgm.

Mitglieder

Herr Erhard Beyer
Herr Kai-Jürgen Bruhn
Frau Finja Christophersen
Frau Gabriele Guntermann
Herr Torsten Hansen
Herr Max Johannsen
Herr Volker Jürgensen
Herr Björn Rohr

Verwaltung

Herr Ralf Porath

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls 
Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung

2 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 27.09.2018
3 Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 

Tagesordnungspunkte
4 Einwohnerfragestunde
5 Mitteilungen des Bürgermeisters
6 Beratung und Beschluss über den Antrag der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Esgrus 

auf Bezuschussung des Friedhofs-Haushaltes Esgrus
Vorlage: 2018-08GV-034

7 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde 
Niesgrau
Vorlage: 2018-08GV-033
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8 Beratung und Beschluss über die Gültigkeit der Gemeindewahl am 06. Mai 2018
Vorlage: 2018-08GV-032

9 Benennung eines Wahlvorstandes für die Europawahl am 26. Mai 2019
10 "Aktion Saubere Gemeinde 2019"
11 Verschiedenes

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1 . Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls 
Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung

   
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, für das 
Protokoll Herr Porath. Er stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. 
Es ergibt sich kein Widerspruch. Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig.
 

2 . Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 27.09.2018
   
Die Niederschrift der Sitzung ist zur Kenntnis gegeben worden. Es liegen keine 
Einwendungen vor.  
Beschluss:

Die Niederschrift der Sitzung vom 27.09.2018 wird genehmigt. 
Abstimmung:

Anzahl der 
Mitglieder des 

Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

9 9 9 0 0

3 . Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

   
Bürgermeister Johannsen stellt fest, dass in dieser Sitzung keine Tagesordnungspunkte nicht 
öffentlich zu beraten sind.
 

4 . Einwohnerfragestunde

Es sind keine weiteren Einwohner anwesend. Es liegen keine Fragen von. 
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5 . Mitteilungen des Bürgermeisters
   
Der Bürgermeister berichtet wie folgt

 Am 30.09.2018 fand der Diakoniegottesdienst in der Kirche in Steinbergkirche statt.
 Ingrid Hass feierte am  26.10.2018 ihren 85. Geburtstag.
 Am 01.11.2018 hat Hertha Beyer ihren 95. Geburtstag begangen.
 Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Niesgrau tagte am 

05.11.2018. 
 Dieter Jensen feierte seinen 80. Geburtstag am 02.12.2018.
 Am 07.12.2018 fand eine Infoveranstaltung des Breitbandzweckverbandes Angeln zum 

Breitbandausbau statt. Die Bürgerinformation für die Gemeinde Niesgrau soll am 
21.03.2019 im Steinberger Hof durchgeführt werden. 

 

6 . Beratung und Beschluss über den Antrag der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Esgrus auf Bezuschussung des Friedhofs-Haushaltes Esgrus
Vorlage: 2018-08GV-034

Mit Schreiben vom 14.11.2018 teilt der Vorsitzende des Kirchengemeinderates der 
Kirchengemeinde Esgrus mit, dass sich nach der Haushaltsentwicklung eine weitere 
notwendige Unterstützung der Finanzierung des Friedhofs abzeichnet. Der Antrag ist 
angefügt.  

Der Vorsitzende hat den Bürgermeistern der beteiligten Kommunalgemeinden Esgrus, 
Niesgrau und Stangheck die Situation vorgetragen und bittet um Gewährung eines 
Zuschusses in Höhe von 2,00 € pro Einwohner und Haushaltsjahr.   
 
Beschluss:
   
Die Gemeindevertretung Niesgrau beschließt, der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Esgrus einen 
Zuschuss zur Unterhaltung und zum Betrieb des Friedhofs an der Kirche Esgrus in Höhe von 
2,00 € pro Einwohner zu gewähren. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2019 bereit zu stellen. 
Es wird angeregt, für die Zukunft eine Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und den 
Kommunalgemeinden Esgrus, Niesgrau und Stangheck abzuschließen. 
   
Abstimmung:

Anzahl der 
Mitglieder des 

Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

9 9 9 0 0

7 . Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde 
Niesgrau
Vorlage: 2018-08GV-033

Der Finanz- und Planungsausschuss der Gemeinde Niesgrau hat in der Sitzung am 
20.11.2018 über die Haushaltssatzung 2019 beraten und eine Beschlussempfehlung 
abgegeben.  
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Beschluss:
  
Die Gemeindevertretung Niesgrau beschließt die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde 
Niesgrau in der vorliegenden Fassung.

Beschlussergänzung:

Es bleibt Hauptziel der Gemeinde Niesgrau, Defizite auszugleichen, um eine dauerhafte 
Leistungsfähigkeit ausweisen zu können.
   
Abstimmung:

Anzahl der 
Mitglieder des 

Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

9 9 9 0 0

8 . Beratung und Beschluss über die Gültigkeit der Gemeindewahl am 06. Mai 2018
Vorlage: 2018-08GV-032

Die neue Gemeindevertretung hat nach Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss über 
die Gültigkeit der Wahl sowie über Einsprüche in folgender Weise zu beschließen:

1. War eine Vertreterin oder ein Vertreter nicht wählbar, so ist ihr oder sein Ausscheiden 
anzuordnen.

2. Sind bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen, die das Wahlergebnis im Wahlkreis oder die Verteilung der Sitze aus 
den Listen im Einzelfall beeinflusst haben können, so ist die Wahl der Entscheidung 
entsprechend zu wiederholen.

3. Ist die Feststellung des Wahlergebnisses fehlerhaft, so ist sie aufzuheben und eine 
neue Feststellung anzuordnen.

4. Liegt keiner der unter Nummer 1 bis 3 genannten Fälle vor, so ist die Wahl für gültig zu 
erklären.

Es hat keine Einsprüche gegen die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 06. Mai 2018 
gegeben. Da auch keine Gründe nach Nummer 1 - 3 vorliegen, ist die Wahl für gültig 
zu erklären.

Der Wahlprüfungsausschuss hat der Gemeindevertretung empfohlen, die 
Gemeindewahl vom 06. Mai 2018 gemäß § 39 Nr. 4 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes für gültig zu erklären.  
Beschluss:
   
Die Gemeindevertretung Niesgrau erklärt die Gemeindewahl vom 06. Mai 2018 gemäß § 39 
Nr. 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes für gültig.
   
Abstimmung:

Anzahl der 
Mitglieder des 

Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

9 9 9 0 0
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9 . Benennung eines Wahlvorstandes für die Europawahl am 26. Mai 2019

Die Gemeindevertretung benennt folgende Personen für den Wahlvorstand zur Europawahl 
am 26.05.2019.

Wahlvorsteher Thomas Johannsen

Stellvertretender Wahlvorsteher Erhard Beyer

Schriftführerin Gabriele Guntermann

Stelvertretende SchriftführerinBeisitzer Finja Christophersen

Beisitzer Kai-Jürgen Bruhn

Torsten Hansen

Max Johannsen

Volker Jürgensen

Björn Rohr
   

10 . "Aktion Saubere Gemeinde 2019"

Als Termin für die Aktion „Saubere Gemeinde 2018“ wird Montag, der 15.04.2019 festgelegt. 
Die Aktion startet um 18.00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.  
 

11 . Verschiedenes
   
Es wird folgendes vorgebracht:

 Bürgermeister Thomas Johannsen berichtet über den Baufortschritt beim Ausbau der 
Straße Bonsberg. Der Ausbau ist auf einer Länge von 330 m mit einer Breite von 4 m 
erfolgt. Zur Wasserführung ist auf der Westseite ein entsprechender Graben geschaffen 
worden. Aufgrund des schlechten Zustandes des Unterbaus der Straße werden 
Mehrkosten auf die Gemeinde zukommen. Die Verschleißdecke wird voraussichtlich erst 
im kommenden Jahr eingebaut.

 Am 15.12.2018 findet ein Gespräch mit Dietrich von Hobe bezüglich eines Teilbereiches 
der Straßenbeleuchtung in Koppelheck (Verlegung eines Zwischenzählers) statt.

 

Vorsitz
Thomas Johannsen

Bürgermeister

Protokollführung
Ralf Porath
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